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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1972

Norm

PresseG §40

PresseG §42 Abs2

StPO §44

StPO §285a Z1

StPO §285b Abs2

Rechtssatz

1) Bedeutung einer Änderung des Firmennamens des Verfallsbeteiligten (hier einer GmbH) für den formellen Nachweis

der Vollmacht des Verteidigers zur Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Verfallserkenntnis.

2) Im Verfahren über Beschwerden sind wie in jenem über Berufungen Neuerungen (auch betre end das

Vollmachtsverhältnis) nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
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